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 Veröffentlicht am 22.03.1994

Norm

BSVG §2a Abs2 Z1

Rechtssatz

War der Kläger zunächst nach dem GSPVG und ist er nunmehr nach dem GSVG p ichtversichert, ist gemäß § 2 a Abs 2

Z 1 BSVG nur mehr seine Ehegattin, mit der er auf gemeinsame Rechnung und Gefahr einen landwirtschaftlichen

(forstwirtschaftlichen) Betrieb führt, in der Pensionsversicherung nach dem BSVG p ichtversichert, sodaß er keine

Beiträge zur Pensionsversicherung nach dem BSVG leistet. Die Einkünfte aus dem landwirtschaftlichen

(forstwirtschaftlichen) Betrieb waren auch nicht für die Ermittlung der Beitragsgrundlage nach dem GSVG

heranzuziehen.
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